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„... leben und arbeiten im Rottal“

Rottalbote

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
zum 1. März hat das Land Baden-Württemberg die 
Corona-Verordnung aktualisiert, sie gilt bis 7. März 
2021. Eine Übersicht, was seit Montag erlaubt ist 
und was nicht, fi nden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde www.oberrot.de im Artikel „Informatio-
nen zum Coronavirus“.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Schwäbisch Hall 
lag am 28. Februar bei 157, ist also weiterhin sehr 
hoch. Deshalb hat der Landkreis Schwäbisch Hall 
am 26. Februar eine weitere Allgemeinverfügung 
zur Umsetzung regionaler Ausgangsbeschränkun-
gen erlassen. Das bedeutet, dass der Aufenthalt 
außerhalb der Wohnung oder einer sonstigen Un-
terkunft in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folge-
tags nur bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet ist. 
Sie ist befristet bis 7. März 2021. Den vollen Wort-
laut der Verfügung können Sie auf der Homepage 
des Landkreises unter www.lrasha.de nachlesen.

Bitte halten Sie auch weiterhin die Hygiene- und 
Abstandsregeln ein!

Bleiben Sie gesund!
Ihr Daniel Bullinger
Bürgermeister

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst an Wochenenden und 
Feiertagen (jeweils von 8.00 bis 22.00 Uhr) wird von der 
Notfallpraxis Schwäbisch Hall am Diakonie-Klinikum 
Schwäbisch Hall GmbH, Diakoniestraße 10, 74523 
Schwäbisch Hall und von der Notfallpraxis Crailsheim, Am 
Klinikum Crailsheim, Gartenstraße 21, 74564 Crailsheim 
durchgeführt. 

Die zentrale Rufnummer unter der in der Nacht und an den Wo-
chenenden und Feiertagen der diensthabende Arzt zu erreichen ist, 
lautet 116 117.

Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche
Zentrale Notfallpraxis am Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall, 
Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten: jeweils an den Wochenenden und Feiertagen von 
9.00 bis 15.00 Uhr. Eltern können ohne Voranmeldung mit ihren 
Kindern in die Notfallpraxis kommen
Zentrale Rufnummer 116 117.

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
HNO-Notfallpraxis an der HNO-Klinik im Klinikum am Gesund-
brunnen, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn, Tel. 116 117.
Öffnungszeiten der Notfallpraxis: Samstag, Sonntag und Feiertag 
von 10.00 bis 20.00 Uhr. Patienten können ohne Voranmeldung in 
die Notfallpraxis kommen.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der augenärztliche Notdienst ist täglich unter der Nummer 116 117 
abzufragen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Tel.-
Nr. 0711/7877799 abzufragen.

Apotheke
Unter der (aus dem deutschen Festnetz kostenfreien) 
Rufnummer 0800/0022833 können Sie erfragen, welche 
Apotheke Notdienstbereitschaft hat.

Wochenenddienst der Kirchl. Sozialstation Gaildorf
Die Sozialstation Gaildorf, Team Rottal, Erlenhofer Straße 2, 74427 
Fichtenberg, ist erreichbar unter Tel. 07971/4216.

Pfl egestützpunkt Landkreis Schwäbisch Hall
Neutrale und kostenfreie Beratung und Information zu Fragen bei 
Pfl ege und Hilfen im Alltag. Mo. bis Do., Tel. 0791/755-7888, E-Mail: 
pfl egestuetzpunkt@lrasha.de, Homepage www.psp-sha.de
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Dran denken .../
Terminvorschau
Tag Art der Veranstaltung / Ort Uhrzeit
Fr., 5.3. Weltgebetstag der Frauen
Sa., 6.3. Jahreshauptversammlung 
 VdK-Ortsverband Rottal abgesagt
Fr., 12.3. Rest- u. Biomüllabfuhr ab 6.00 Uhr
Fr., 12.3. Blutspendeaktion / 
 Gemeindehalle Fichtenberg 14.30 bis 19.30 Uhr
Fr., 12.3. Generalversammlung Musikverein Hausen / 
 Rot abgesagt
Sa., 13.3. Dorfputzete ab 9.00 Uhr
Sa., 13.3. Dorfabend Landjugend abgesagt
So., 14.3. Landtagswahl 8.00 bis 18.00 Uhr
Mi., 17.3. Abholung Gelber Sack ab 6.00 Uhr
Do., 18.3. Leerung Papiertonne ab 6.00 Uhr
Fr., 19.3. Frühlingsbegrüßen 
 der Kindertageseinrichtungen abgesagt

Dorfputzete 2021 in der Gemeinde Oberrot -  
Aufruf zur Teilnahme

Die geplante Dorfputzete im vergangenen Jahr 
musste aufgrund der Corona-Pandemie abge-
sagt werden. 
Leider hält diese Pandemie immer noch an, 
auch für uns als Gemeinde ist es schwer zu 
planen. Dennoch wollen wir am Samstag, 13. 
März 2021 eine coronakonforme Dorfputzete 
durchführen, denn das Problem des wilden 
Mülls ist nicht besser geworden. 

Wer möchte bei der Dorfputzete mithelfen?
Die Teilnehmer müssen sich im Rathaus unter stefan.starovas-
nik@oberrot.de oder 07977/74-16 bis Sonntag, 7. März mit Name, 
Anschrift und Telefonnummer anmelden. Die Gemeinde hat ver-
schiedene Bereiche zusammengestellt und bittet anzugeben, wo 
Sie sammeln wollen, der Bereich ist einzuhalten. 
Es gibt folgende Bereiche:
1. Bereich: Kreisel Oberrot - Obermühle
2. Bereich: Kreisel Oberrot - Ortsschild Hausen 
   (zurück über Hohbühlweg oberhalb Fa. Binder)
3. Bereich: Ortsschild Hausen - Kläranlage (zurück über Horschel)
4. Bereich: Oberrot links der Rot
5. Bereich: Oberrot rechts der Rot
6. Bereich: Teilort nach Wahl
Wenn zu viele Helfer im selben Bereich sammeln wollen, wird 
seitens der Verwaltung ein anderes Sammelgebiet vorgeschlagen. 
Wird der Vorschlag angenommen, ist dieser zugeteilte Bereich 
einzuhalten.
Teilnehmen dürfen nur Einzelpersonen oder Gruppen aus einem 
gemeinsamen Haushalt (z. B. Eltern mit ihren Kindern). Auf die 
rechtlich zulässige Möglichkeit, eine Person aus einem weiteren 
Haushalt mitzunehmen wird vorsorglich verzichtet.
Es genügt eine Anmeldung, in der aber alle Personen der Gruppe 
benannt werden müssen. Kinder dürfen wegen der Aufsichtspflicht 
nur in Begleitung von mindestens einem Elternteil teilnehmen.
Die Teilnehmer bringen bitte Warnweste und Schutzhandschuhe 
selbst mit, das Tragen der Warnweste ist Pflicht.
Die Ausgabe von Müllbeuteln, Eimern und Greifhilfen findet am 
Bauhofgebäude, Schulstraße 19, am Samstag, 13. März von 8.30 

bis 9.30 Uhr statt, Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie die 
aufgestellte Beschilderung sind zu beachten.
Die geliehenen Eimer und Greifhilfen sind am Sammeltag vor dem 
Bauhof (beim Hinweisschild) bis spätestens 18.00 Uhr unter Ein-
haltung der Masken- und Abstandsregeln abzustellen.
Die gefüllten Müllsäcke können an den öffentlichen Mülleimern 
entlang der Sammelstrecke abgelegt oder am Bauhof in den be-
reitgestellten Container geworfen werden.
Für die Einreichung von Fotos unter stefan.starovasnik@oberrot.
de würden wir uns sehr freuen. 
Auch wenn die derzeitige Situation besondere Schutzvorkehrun-
gen verlangt, freuen wir uns, wenn sich auch in diesem Jahr 
viele an der Dorfputzete beteiligen. 
Herzliche Grüße Daniel Bullinger, Bürgermeister

Frühlingsbegrüßen der Kindergärten entfällt
Bereits im vergangenen Jahr musste das gemeinsame Frühlings-
begrüßen der drei Kindergärten coronabedingt ausfallen. In die-
sem Frühling war der schöne Brauch für den 19. März geplant. 
Wegen der immer noch angespannten Corona-Lage haben sich 
die Kindergärten schweren Herzens dazu entschlossen, auch in 
diesem Jahr auf den fröhlichen Umzug durch das Dorf zu ver-
zichten.

Sitzung des Gemeinderats  
am Montag, 22. März 2021

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Montag, 
22. März 2021 statt. Anträge und Vorhaben, die in 
dieser Sitzung behandelt werden sollen, müssen bis 
spätestens Freitag, 5. März 2021 bei der Gemeinde-
verwaltung eingehen.

Halbseitige Sperrung  
an der K 2607 bei Konhalden bis 30. April
Voraussichtlich bis 30. April ist die K 2607 bei Konhalden halb-
seitig gesperrt. Es erfolgt die Verlegung von Wasserleitung und 
Kabel. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Ver-
ständnis.

Mülltermine

Der Gelber Sack
Mi., 17.3.2021

Leerung Rest- 
und Biomüll
und Grünabfälle
Fr., 12.3.2021

Papiertonne
Do., 18.3.2021

Öffnungszeiten Wertstoffhof und Häckselplatz:
mittwochs von 17.00 bis 19.00 Uhr
samstags von    9.00 bis 12.00 Uhr

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Am 4. März Herrn Cosimo Lombardi, 
Rottalstraße 28, Oberrot, zum 70. Geburtstag.

Allen Jubilaren, die aus persönlichen Gründen nicht 
genannt werden wollen, gratulieren wir ebenfalls 
ganz herzlich zu ihrem Ehrentag. 

Halten Sie die Containerstandorte sauber!
Containerstandorte sind keine Müllplätze!
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Pressebericht über die öffentliche  
Gemeinderatssitzung am 22. Februar 2021
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde über nachfolgende 
Tagesordnungspunkte beraten und Beschluss gefasst. 

Bausachen 
In Oberrot, Ginsterweg 8, soll ein Einfamilienhaus mit Garage 
neu entstehen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig sein Ein-
vernehmen zu erteilen und den nötigen Befreiungen zuzustimmen 
(13 Stimmen). 

In Glashofen, Untere Straße 15, soll ein Mobilheim dauerhaft 
genutzt werden, weiter ein Schuppen nachgenehmigt und ein 
Schuppen als Garage umgenutzt werden. Der Gemeinderat be-
schloss einstimmig sein Einvernehmen zu erteilen. Auf die Anre-
gung zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wird 
verzichtet (der Schuppen wurde vom Vorbesitzer übernommen). 
Die notwendige Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
für die geplante Entwässerung wird in Aussicht gestellt, sofern 
keine Ableitung des Oberflächenwassers auf Nachbargrundstücke 
erfolgt (13 Stimmen). 
In Oberrot, Klingwiesenstraße 36, soll ein Wohnhaus mit Ein-
liegerwohnung und Garage entstehen. Das Baugesuch entspricht 
den Vorgaben des dortigen Bebauungsplans, weswegen der 
Bürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit das Einverneh-
men erteilt hat. 
In Oberrot, Rosenweg 6, soll ein Anbau im Dachgeschoss mit 
Gaubenverbreiterung entstehen. Das Baugesuch entspricht den 
Vorgaben des dortigen Bebauungsplans, weswegen der Bürger-
meister im Rahmen seiner Zuständigkeit das Einvernehmen erteilt 
hat. 
In Oberrot, Raiffeisenstraße, sollen mehrere Garagen neu ent-
stehen. Der Gemeinderat erteilte hierzu einstimmig derzeit nicht 
sein Einvernehmen (13 Stimmen). Hintergrund ist die geplante 
Ausführung als Flachdachgaragen, was nicht dem dort gültigen 
Bebauungsplan entspricht. Der geplante Standort befindet sich in 
der historischen Ortsmitte. 

Vorhabensbezogener Bebauungsplan „Festplatz Hütten“ der 
Gemeinde Mainhardt
Der Gemeinderat wurde darüber informiert, dass der Bürger-
meister im Rahmen seiner Zuständigkeit keine Einwendungen 
oder Bedenken gegen den Entwurf des Bebauungsplans vorge-
bracht hat. 

Flächennutzungsplan Limpurger Land, 8. Änderung 
Der Gemeinderat wurde darüber informiert, dass in der Zeit der 
öffentlichen Auslegung mehrere Einwendungen gegen den Be-
bauungsplan „Lange Äcker, Erweiterung I“ vorliegen. Über die 
Einwendungen entscheidet der Gemeindeverwaltungsverband im 
Zuge des weiteren Verfahrens. Weiter informierte die Verwaltung, 
dass gegen den selben Bebauungsplan eine Petition eingereicht 
wurde. 

Bebauungsplanverfahren „Lange Äcker, Erweiterung I“, Än-
derungen im Anhang zum Bebauungsplan und zum öffent-
lich-rechtlichen Vertrag 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich den Änderungen, hier 
Anhang 2 und 3 zum Bebauungsplan und den sich hierdurch er-
gebenden notwendigen Anpassungen/Änderungen im öffentlich-
rechtlichen Vertrag samt Anhängen/Anlagen zuzustimmen (10 Stim-
men, GRin Knupfer dagegen, GR Wenz Enthaltung, GR Kübler 
befangen). 
Sanierung der Grund- und Werkrealschule Oberrot und Er-
weiterung zur Ganztagesschule 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den vorgestellten Ent-
wurfsplan (14 Stimmen).
Nach der derzeitigen Schätzung ist mit Baukosten von rund 6,934 
Millionen Euro brutto zu rechnen. Der jetzige Entwurf ist Basis für 
eine erste Antragstellung beim Land Baden-Württemberg. In den 
nächsten Wochen sollen die Eltern noch ausführlich über die Mög-
lichkeiten einer Ganztagesschule informiert und beteiligt werden. 
Ziel ist eine bedarfsgerechte Ganztagesschule. 

Schulsozialarbeit an der Grund- und Werkrealschule Oberrot 
Die Schulsozialarbeiterin Frau Eckstein nimmt zum 1. April 2021 
ihre Arbeit auf. 

Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplanentwurf 2021 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Entwurf des Haus-
haltplanes mit Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021. Weiter 
stimmte er dem Satzungsbeschluss zu (14 Stimmen).
Der Ergebnishaushalt umfasst ordentliche Erträge von 11.002.715 
Euro und ordentliche Aufwendungen von 10.580.948 Euro. Beim 
Finanzhaushalt betragen die Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit 6.240.827 Euro und die Auszahlungen 9.704.183 Euro. Eine 
Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die offene Finanzierung 
erfolgt durch bestehende Festgelder. In den Folgejahren wird sich 

Aktuelles ☞ in Kürze

Die schönsten Seiten von Oberrot
Im Monat Februar wurden drei Bilder eingereicht. Das Sieger-
bild ist von Bruno Ansorge und zeigt den vereisten Wasserfall 
am hinteren Schlosswald. 
Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner!
Bis 27. März senden Sie uns bitte Fotos ein, die das Kalender-
blatt März 2022 zieren sollen.
Hier die Teilnahmebedingungen in Kürze:
 - pro Monat kann jeder Bürger nur ein Bild einsenden
 - Bild im Standard-jpg-Format (Seitenverhältnis 4:3 im 

Querformat) mit mindestens 2.600 Pixel-Breite und einer 
Auflösung von mind. 300 dpi

 - Angabe wo, was und wer das Bild gemacht (mit Postan-
schrift)

 - Einsendeschluss für den jeweiligen Monat ist der 27. Tag 
des jeweiligen Monats

 - Bilder sind unter dem Stichwort „Kalender 2022“ an die 
E-Mail-Adresse: info@oberrot.de zu senden

Hier die rechtlichen Vorgaben:
 - mit der Einsendung erklärt der Bildautor verbindlich, dass 

er Urheber der Arbeiten ist und alle Bildrechte bei ihm lie-
gen

 - im Weiteren erklärt sich der Bildautor einverstanden, dass 
die Fotos bei der Gemeindeverwaltung verbleiben und 
neben dem Zweck als Kalenderbild und Homepagebild 
auch für eine weitere Nutzung verwendet werden können

 - Rechte Dritter (insbesondere abgebildete Personen) dürfen 
den Nutzungszwecken nicht entgegenstehen
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die Haushaltslage deutlich verschlechtern aufgrund von hohen 
Investitionen und zeitgleich hohen Umlagezahlungen.
Bürgermeister Bullinger dankte auch im Namen des Gemeinde-
rats, Frau Walch und Herrn Schmidt mit Team für die Erarbeitung 
des Haushaltsplans. 

Kindertageseinrichtung Pusteblume, 
Dachsanierung Krippe (Bestand) 
Der Bürgermeister informierte darüber, dass im Rahmen der Ab-
stimmung zwischen Architekt, Firma und Gemeinde mit dem Ziel 
der Kosteneinsparung die ursprünglichen Kosten von rund 37.200 
Euro brutto auf nun 31.316,85 Euro brutto gesenkt werden konn-
ten. 

LEADER-Kleinprojekte, Erstellung von neuen Vereinshütten 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Antrag zur Erneue-
rung der Hütten zur Kenntnis zu nehmen (14 Stimmen).
Es wird mit Kosten von 12.880,74 Euro brutto gerechnet. Soweit 
die Förderung gewährt wird verbleiben 3.328,07 Euro bei der Ge-
meinde (ohne Eigenleistung Bauhof). 

Baumfällung- und Neupflanzung Sportplatz/Lärmschutzwand 
Fa. Binder, Abrechnung Maßnahme 
Der Gemeinderat nahm die Abrechnung zur Kenntnis. Geplant 
war mit Kosten für die Gemeinde von rund 29.700 Euro brutto. Die 
Abrechnung beläuft sich auf 22.257,61 Euro brutto. 

Bebauungsplan Gewerbegebiet Vorderer Stiersbach, 
Anlegung eines Gehweg (Varianten) 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Variante 3 mit neu 
einer Verlängerung auf der rechten Straßenseite des Horschel-
wegs bis zum Durchlass Stiersbach von der Kreisstraße begin-
nend (14 Stimmen). 

Kindertageseinrichtungen und kommunale Betreuung in der 
Schule – Elternbeiträge 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Beiträge für die 
Monate Januar und Februar 2021 nach tatsächlicher Inanspruch-
nahme (Notfallbetreuung) abgerechnet werden. Sofern keine Not-
betreuung in Anspruch genommen wurde oder eine Überzahlung 
nach Abrechnung im Januar entstanden ist, findet eine Verrech-
nung mit dem März statt. Ab März werden die Regelbeiträge 
wieder erhoben (14 Stimmen).
Die Elternbeiträge wurden im Januar eingezogen. Für den Monat 
Februar wurden die Elternbeiträge nicht abgebucht. 

Mülltrennung auf den Friedhöfen der Gemeinde Oberrot, 
Kostenberechnung und Beratung über die zukünftige Hand-
habe
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die zukünftige Mülltren-
nung auf den Friedhöfen der Gemeinde mit einmaligen Investiti-
onskosten von rund 7.000 Euro brutto (14 Stimmen). 

Bekanntgabe – Corona, aktueller Stand
Bürgermeister Bullinger informierte, dass die Gemeinde vom Land 
Schnelltests erhalten habe zur Testung des Personals im päda-
gogischen Bereich. Weiter wurde das DRK über das Landratsamt 
angefragt, ob diese zweimal wöchentlich einen Test durchführen 
könnten. Noch darf offiziell nur medizinisches Personal Schnell-
tests durchführen. 
Im Anschluss gab es noch mehrere Anfragen aus der Mitte des 
Gemeinderats. 
Weitere Informationen erhalten Sie in den Vorlagen zu den Tages-
ordnungspunkten. Diese stehen im Ratsinformationssystem unter 
www.oberrot.de, Rubrik „Rathaus“.

Schuldnerberatung in Zeiten  
der Corona-Pandemie 
Das Landratsamt Schwäbisch Hall bietet kostenfreie Unter-
stützung für betroffene Bürgerinnen und Bürger
Nicht nur Unternehmen geraten seit der Corona-Krise ver-
mehrt in wirtschaftliche Not, auch private Haushalte gelangen 
zunehmend in die Verschuldung. 
Betroffene Bewohner des Landkreises Schwäbisch Hall kön-
nen sich kostenfrei an die Schuldnerberatung des Landrats-
amtes wenden. 

Viele Menschen haben durch die Corona-Pandemie ihren Job 
verloren, sind in Kurzarbeit oder krank geworden und dadurch 
gezwungen ihre finanziellen Reserven und Ersparnisse aufzu-
brauchen. Für alle, die durch Schulden in eine Situation geraten 
sind, in der ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit gefährdet ist, 
kann die Schuldnerberatung des Landkreises Schwäbisch Hall 
Unterstützung bieten. 
„Die Auswirkungen der Corona-Krise hat viele Menschen in fi-
nanzielle Notlagen gebracht. In solchen Fällen ist es wichtig, sich 
nicht davor zu scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Land-
kreis Schwäbisch Hall bietet adäquate Unterstützung, um die ei-
gene wirtschaftliche Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit 
wiederzuerlangen“, motiviert Landrat Gerhard Bauer alle Betrof-
fenen. „Die Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatungsstelle des 
Landratsamtes Schwäbisch Hall beraten Sie gerne dabei, einen 
Weg aus der Verschuldung zu finden.“
Die Beratung erfolgt in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Situation. 
Haushalte mit Einkünften deutlich über dem sozialhilferechtlichen 
Bedarf müssen allerdings in der Regel an andere Stellen - z.B. an 
einen Fachanwalt - verwiesen werden. 
„Coronabedingt sind insbesondere viele Minijobs weggebrochen, 
die das wirtschaftliche System vieler Familien gestützt hatten“, 
berichtet Schuldnerberaterin Andrea Schippers vom Landratsamt 
Schwäbisch Hall. „In der Regel waren die Schulden schon vorher 
da, konnten jedoch durch diese Jobs abgefedert werden. Mittler-
weile werden die ersten Kunden, die vorher in Kurzarbeit waren, 
arbeitslos. Vor allem der Gastronomiebereich ist stark betroffen“, 
bemerkt sie. 
Erfahrungsgemäß werden Anfragen an die Schuldnerberatung 
erst sehr spät gestellt. Mietverträge sind dann oft bereits gekün-
digt, das Konto bzw. der Lohn gepfändet oder der Strom droht am 
nächsten Tag abgestellt zu werden. Die Inanspruchnahme von 
Unterstützungsangeboten, wie die der Schuldnerberatungsstelle, 
sollte deshalb so früh wie möglich erfolgen. 
Nähere Informationen finden sich unter:
https://www.lrasha.de/de/buergerservice/elektronische-dienste/
formulare-a-z-infoblaetter/schuldnerberatung

Kontakt: 
Landratsamt Schwäbisch Hall
Sozialamt 
Schuldnerberatung
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/755-7422 
Fax 0791/755-97422
schuldnerberatung@LRASHA.de

Die Schuldnerberatung bietet zudem für Notfälle jeden Mittwoch 
zwischen 9.30 Uhr und 11.00 Uhr an den Standorten Schwäbisch 
Hall und Crailsheim eine Sprechstunde an. Eine Terminverein-
barung ist hierbei nicht notwendig, aber in Corona-Zeiten hilfreich. 
Notfälle beziehen sich ausdrücklich auf Kontopfändungen, Miet-
rückstände und angedrohte Stromsperren. 
Weitere Beratungstermine können erfolgen, sobald Anmeldung 
und Unterlagen vorliegen, diese werden mit den Mitarbeiterinnen 
vor Ort vereinbart.

Der Landkreis informiert: 

Zwischenstand der Impfungen im Landkreis
Durch die Impfzentren im Landkreis erfolgten bisher 43.259 
Impfungen. Es stehen neue Impftermine zur Verfügung. 
Mit Stand 23.02.2021 wurden im Landkreis Schwäbisch Hall 
durch das Kreisimpfzentrum in Wolpertshausen 780 Personen 
sowie durch das mobile Impfteam 947 Personen geimpft. Im Zen-
tralen Impfzentrum in Rot am See erfolgten bisher 24.869 Imp-
fungen stationär sowie 16.663 Impfungen durch die mobilen Impf-
teams. 
Die Anzahl der Impftermine ist abhängig von der Menge des ge-
lieferten Impfstoffes. Derzeit werden täglich neue Termine für das 
Zentrale Impfzentrum eingestellt. Ab sofort sind bestimmte Perso-
nen der zweiten Priorität ebenfalls impfberechtigt. Zu diesen ge-
hören Personen mit Trisomie 21, Personal mit hohem Expositions-
risiko in medizinischen Einrichtungen sowie auch Teststellen, 
Personen in Institutionen mit einer Demenz oder geistigen Behin-
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derung, Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von 
Personen mit Demenz oder geistigen Behinderung, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher. Diese Regelung 
gilt nur für Personen unter 65 Jahren. „In Rot am See sind derzeit 
nicht alle Termine ausgebucht. Impfberechtigte können deshalb 
Impftermine über die Telefonnummer 116117 oder über die zen-
trale Plattform des Landes online vereinbaren“, so Landrat Ger-
hard Bauer. 

Das Finanzamt informiert: 

Verwaltungstechnische Umsetzung des Geset-
zes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags
Ab Beginn des Jahres 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag für 
die meisten Einkommensteuerpflichtigen. Er wird nur noch erho-
ben, wenn die festzusetzende Einkommensteuer als Bemes-
sungsgrundlage des Solidaritätszuschlags den Betrag von 16.956 
Euro bei Einzelveranlagung bzw. 33.912 Euro bei Zusammenver-
anlagung übersteigt. Oberhalb dieser Grenzen liegt eine „Milde-
rungszone“, in der der Solidaritätszuschlag schrittweise an den 
vollen Satz von 5,5 % herangeführt wird. Mit der Milderungszone 
wird verhindert, dass bei Personen, deren Einkommensteuer-
schuld z. B. nur um wenige Euro über der Freigrenze liegt, gleich 
der volle Solidaritätszuschlagssatz zur Anwendung kommt.
Die geschilderte Rechtslage gilt ab Anfang des Jahres 2021 und 
damit auch für die entsprechenden Vorauszahlungen. In einzelnen 
Fällen konnten die Vorauszahlungen zum Solidaritätszuschlag in 
der Übergangszeit von der alten zur neuen Rechtslage ab dem 
Jahr 2021 noch nicht vollständig angepasst werden. Um sicher-
zustellen, dass bei Steuerpflichtigen, die Vorauszahlungen zur 
Einkommensteuer und zum Solidaritätszuschlag leisten, zum 
nächsten Vorauszahlungstermin am 10. März 2021 keine Voraus-
zahlungen auf den Solidaritätszuschlag festgesetzt sind, werden 
in Baden-Württemberg in einem ersten Schritt in den betroffenen 
Fällen die Vorauszahlungen für den Solidaritätszuschlag für 2021 
auf 0 Euro herabgesetzt. Hierzu erhalten alle Betroffenen sog. 
Abrechnungsmitteilungen.
In einem zweiten Schritt erfolgt in Fällen der „Milderungszone“ 
eine Neufestsetzung der Vorauszahlungen für den Solidaritäts-
zuschlag. Der für das gesamte Jahr errechnete Solidaritätszu-
schlag wird dabei auf die Vorauszahlungen der folgenden drei 
Quartale des Jahres 2021 verteilt. Diese Neufestsetzungen wer-
den mit Hochdruck durchgeführt.
Die Vorauszahlungen für das Jahr 2021 werden mit der Einkom-
mensteuerfestsetzung für das Jahr 2021 auf das endgültige Er-
gebnis angerechnet und haben somit nur einen vorläufigen Cha-
rakter. Dabei kann es abhängig vom jeweiligen Einzelfall zu 
Erstattungen oder Nachzahlungen kommen.
Eine Anfrage oder ein Antrag durch die Bürgerinnen und Bürger 
ist nicht notwendig. Allerdings sollten diejenigen, die die Voraus-
zahlungen per Auftrag überweisen, den Eingang der v. g. Abrech-
nungsmitteilungen abwarten und überprüfen, um den Überwei-
sungsbetrag gegebenenfalls anpassen zu können.

Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert: 

Bares Geld für die Rente
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten Beschäftigte von ihren 
Arbeitgebern die Jahresmeldung für 2020 bekommen. Aus dieser 
Jahresmeldung geht hervor, wie lange die Arbeitnehmer beschäf-
tigt waren und was sie verdient haben. Sie ist ein wichtiges Doku-
ment für die Rentenversicherung, weil aus diesen Daten die 
spätere Rente berechnet wird. Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg rät deshalb, alle Angaben genau zu prüfen 
und die Jahresmeldung gut aufzubewahren. 
Wichtig sind Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versicherungsnum-
mer, Dauer der Beschäftigung und Bruttoverdienst. Wer Fehler 
entdeckt, sollte sich umgehend an den Arbeitgeber oder die Kran-
kenkasse wenden und die Jahresmeldung berichtigen lassen. 
Denn fehlerhafte Angaben können bares Geld kosten und eine 
zügige Berechnung der späteren Rente erschweren. 

Für unsere Landwirte

Achtung Hühnerhalter!
Hühnerhalter sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Hühner regel-
mäßig gegen atypische Geflügelpest (Newcastle-Krankheit) zu 
impfen. Die Impfung kann als Schluckimpfung über das Trinkwas-
ser verabreicht werden. Dazu sollten die Hühner ohne Trinkwasser 
über Nacht eingesperrt werden und am nächsten Morgen die 
Tränke mit dem Impfstoff bereitgestellt werden.

Der Impfstoff kann wie folgt abgeholt werden:
Freitag, 12.03.2021 und Samstag, 13.03.2021 jeweils von 8.00 bis 
9.00 Uhr in der Tierarztpraxis in Gaildorf, Kochstraße 1

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Oberrot
Sonntag, 7. März 2021 – Okuli 
3. Sonntag in der Passionszeit
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Vikar Dr. Hendrik Breytenbach)
Opfer: eigene Gemeinde
Videogottesdienst im Internet unter www.video-
gottesdienste.dfotos.de

Corona-Regeln für Gottesdienste
 - Bitte nur in den Gottesdienst kommen, wenn man keine Krank-

heitszeichen hat.
 - Es gilt die 2-Meter-Abstandsregel zwischen Angehörigen ver-

schiedener Haushalte.
 - Auf das gemeinsame Singen im geschlossenen Raum muss 

verzichtet werden.
 - Die Verpflichtung, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen, gilt für die gesamte Dauer des Gottesdienstes. 
 - Die Erfassung der Teilnehmenden ist verpflichtend.

Ich freue mich trotz all dieser Einschränkungen auf die Gottes-
dienste mit Ihnen! Ihr Pfarrer Andreas Balko

Heizen der Kirche in Corona-Zeiten
Nach Maßgabe des Oberkirchenrats ist die Bankheizung 30 Mi-
nuten vor dem Gottesdienst komplett abzuschalten. Dies gilt zum 
Schutz Ihrer Gesundheit. Wir bitten Sie daher freundlich, sich ent-
sprechend warm anzuziehen. 

Videogottesdienste 
Auf YouTube gibt es weiterhin für jeden Sonntag 
einen neuen Videogottesdienst aus der Bonifatius-
kirche. Alle Videogottesdienste finden Sie über die 
Homepage unserer Kirchengemeinde: www.kgo.
info. Die Liste mit allen Gottesdiensten finden Sie 
auch über www.videogottesdienste.dfotos.de. 
Oder Sie scannen mit dem Handy den nebenstehenden QR-Code 
ein und kommen damit direkt auf die Playlist mit den Gottesdiens-
ten auf YouTube.
Herzliche Grüße Ihr Pfarrer Andreas Balko

Gemeindeleben während des Lockdowns
Aufgrund des Corona-Lockdowns können sich die Gruppen und 
Kreise weiterhin nicht treffen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis 
und möchten Sie ermuntern, auf andere Weise in Kontakt zu 
bleiben.

Weltgebetstag Vanuatu
Liebe Weltgebetstagsfrauen und -männer,
am 5. März 2021 feiern wir Weltgebetstag – 
ANDERS als gewohnt!
Frauen in über 150 Ländern rund um den Globus 
können coronabedingt ihre Gottesdienste nicht in 

ihren heimatlichen Kirchen feiern. Auch wir nicht!
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Doch Sie können an diesem Freitag vor dem Fernseher oder 
online auf dem PC (www.weltgebetstag.de) den Weltgebetstag 
mitfeiern. Der Sender Bibel TV zeigt am Freitag, den 5. März 2021 
von 19.00 Uhr - 20.00 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag, 
den ein ökumenisches Team vorbereitet hat und der von der 
Gruppe effata aus Münster gestaltet wird.
Wenn Sie zum Mitfeiern eine Liturgie des Gottesdienstes 
haben möchten, wenden Sie sich bitte ans Pfarramt: Tel. 236, 
E-Mail: Pfarramt.Oberrot@elkw.de.
Zur Erinnerung an den Weltgebetstagsgottesdienst werden die 
Kirchenglocken von 18.55 Uhr bis 19.00 Uhr läuten.
Die weltweite Gebetskette, verbunden mit den Spenden für die 
Projekte, kann stattfinden, wenn Sie daran teilnehmen.
Wenn Sie den Weltgebetstag und seine weltweiten Projekte unter-
stützen möchten, können Sie gerne eine Spende überweisen an:
Weltgebetstag e. V., Spendenkonto DE60 5206 0410 0004 0045 40, 
BIC: GENODEF1EK1, Kennwort: Kollekte Vanuatu. 
Vielen Dank!
Es grüßt Sie herzlich das Weltgebetstagsteam.

Kath. Kirchengemeinde St. Michael Oberrot-Hausen
Kirchliche Veranstaltungen und Gottesdienst-
ordnung der Kath. Kirchengemeinde St. Michael 
Oberrot-Hausen vom 5. – 14. März 2021

5. März, Freitag
19.00 Uhr – 20.00 Uhr: Gottesdienst zum Welt-
gebetstag der Frauen (siehe Beitrag nachste-
hend) 

7. März, Sonntag – 3. Fastensonntag im Jahreskreis B
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Mainhardt
 9.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung in Hausen
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf mit Vorstellung der Firmbe-

werber (Teil 2)
10. März, Mittwoch 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf
 17.30 Uhr Fatima-Rosenkranz in Hausen
 18.00 Uhr Firmung in Hausen (nur Firmgäste)
11. März, Donnerstag 
 18.00 Uhr Firmung in Gaildorf (nur Firmgäste)
12. März, Freitag 
 18.00 Uhr Firmung in Gaildorf (nur Firmgäste)
13. März, Samstag 
 18.00 Uhr Firmung in Gaildorf (nur Firmgäste)
14. März, Sonntag – 4. Fastensonntag im Jahreskreis B
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen
 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung in Gaildorf
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Mainhardt

Liebe Weltgebetstagsfrauen,
am 5. März 2021 feiern wir Weltgebetstag – ANDERS als ge-
wohnt! Frauen in über 150 Ländern rund um den Globus können 
coronabedingt ihre Gottesdienste nicht in ihren heimatlichen Kir-
chen feiern. Auch wir nicht!
Doch SIE können an diesem Freitag vor dem Fernseher oder 
online auf dem PC (www.weltgebetstag.de) den Weltgebetstag 
mitfeiern. Der Sender BibelTV zeigt am Freitag, den 5. März 2021 
von 19.00 Uhr – 20.00 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebets-
tag, den ein ökumenisches Team vorbereitet hat und der von der 
effata aus Münster gestaltet wird. Zur Erinnerung werden die Kir-
chenglocken von 18.55 Uhr bis 19.00 Uhr läuten. Die Gebetskette, 
verbunden mit den Spenden für die Projekte, kann stattfinden, 
wenn SIE daran teilnehmen.
Machen SIE sich stark für die Frauen oder Mädchen und deren 
Probleme in VANUATU. Dieses gefährdete Südseeparadies im 
Pazifischen Ozean wird im Flyer der Gottesdienst-Liturgie vorge-
stellt. Das diesjährige Motto „Worauf bauen wir?“ ist ein Zeichen 
der Verbundenheit mit den vom Klimawandel bedrohten Men-
schen und Tieren im vielleicht letzten Paradies der Welt. Der In-
selstaat ist keine Industrienation wie wir es kennen. Worauf baut 
Vanuatu, wenn Naturkatastrophen immer wieder alles einreißen? 
Antwort darauf gibt das Landeswappen der 83 Inseln: „Mit Gott 
bestehen wir!“
Die Frauen aus Vanuatu bitten uns: „IHRE persönlichen Verände-
rungen sind der erste Schritt, um die Vielfalt unseres Inselstaates 

zu retten!“ Es geht nicht um „Besser-Wissen“, es geht hier um 
„Besser-Handeln“. Nutzen Sie die Gelegenheit dazu. Spenden 
SIE für Projekte zur Verbesserung der Lebenssituationen von 
Frauen und Mädchen in Vanuatu. Die Spendentütchen befin-
den sich in einem Umschlag und liegen in der Pfarrkirche 
aus. Ihre Spende können Sie dann in den Briefkasten des 
Pfarramtes einwerfen oder auch überweisen! 
Dafür danken wir von Herzen!
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Weltgebetstag, auch wenn 
wir ihn dieses Jahr ganz anders feiern müssen. Trotzdem fühlen 
wir uns verbunden mit der weltweiten WGT-Gemeinde.

Corona: Aktuelle Hinweise zu den Gottesdiensten 
Alle Personen im Gottesdienst müssen einen Mund-Nasen- 
Schutz tragen. Als „Medizinische Maske“ gelten sogenannte 
OP-Masken (Einwegmasken) oder auch Masken des Standards 
KN95/N95 oder FFP2. 
Die sogenannten „Alltagsmasken“ genügen nicht mehr!
 - Die Gottesdienstbesucher müssen vor Beginn des Gottesdiens-

tes eine Registrierung ausfüllen (Teilnehmererfassung).
 - Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen!
 - Desinfektionsspender am Eingang stehen bereit.
 - Während des Gottesdienstes ist Mund-Nasen-Bedeckung 

Pflicht. 
 - Gemeindegesang (d. h. gemeinsamer Gesang aller Mitfeiern-

den) ist aktuell nicht möglich. Nach wie vor ist es möglich, die 
Gottesdienste mit Hilfe von Kantoren oder kleinen Chorgruppen 
(bis zu 4 Personen) zu gestalten; Abstandsregeln sind zu be-
achten! 

 - Gesangbücher liegen in der Kirche nicht aus. Zum persönlichen 
Gebet dürfen Sie Ihr eigenes Gotteslob mitbringen.

 - Die Heizung wird eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst 
abgeschaltet. 

Die Kirche wird deshalb nicht angenehm warm werden. 
Bitte denken Sie an dementsprechende Kleidung. 

Neuapostolische Kirche
Neuapostolische Kirche Fichtenberg
Hauptstraße 23 

Donnerstag, den 4. März 2021
20.00 Uhr kein Präsenzgottesdienst 
Sonntag, den 7. März 2021
  9.30 Uhr Gottesdienst
(Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung)

Donnerstag, den 11. März 2021
 20.00 Uhr Präsenzgottesdienst 

Die Durchführbarkeit entscheidet sich kurzfristig, entsprechend 
der Pandemie-Lage.
Es besteht die Möglichkeit, an den örtlichen Gottesdiensten zu 
Hause per Telefonübertragung teilzunehmen. 
Ferner bieten die Gemeinden Gaildorf und Backnang sonntags 
eine Livestream-Übertragung des Gottesdienstes an.
Zentrale Videogottesdienste finden in der Gebietskirche Süd-
deutschland jeden Sonntag um 9.30 Uhr statt (https://www.nak-
sued.de).

Evangelische Kirchengemeinde Großerlach/Grab
Woche vom 7. bis zum 13. März 2021
„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“
 Lukas 9, 62
Sonntag, 7. März 2021 – Okuli
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Groß-
erlach, Pfarrerin Ute von Brandenstein 

Mittwoch, 10. März 2021
 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht – digital

Falls Sie nicht zum Gottesdienst kommen können, haben Sie die 
Möglichkeit, sich die Predigt von jemandem mitbringen zu lassen, 
diese wird nach jedem Gottesdienst ausgelegt.

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und -besucher,
da in den neuen Corona-Verordnungen vorgesehen ist, dass die 
Heizung in der Kirche eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn 



Rottalbote 7 – 9/2021

abgeschaltet werden muss (herumfliegende Aerosole) ist es 
empfehlenswert, warme Kleidung zum Gottesdienst anzuziehen.
Wir freuen uns, viele von Ihnen im Gottesdienst begrüßen zu 
dürfen. 

!!! Das Pfarramt ist zurzeit, coronabedingt, für den Publikums-
verkehr geschlossen. 
Sie können uns jedoch per Telefon (unter 07192/900808) oder 
E-Mail (Pfarramt.GrosserlachGrab@elkw.de) Ihre Belange 
mitteilen.
Das Gemeindebüro ist vom 8. bis zum 12. März 2021 urlaubs-
bedingt geschlossen. Wir bitten um Verständnis!

Allgemeine Informationen
Gottesdienste können unter folgenden Bedingungen gehalten 
werden:
• Jeder Gottesdienstbesucher darf nur an den gekennzeichneten 

Stellen Platz nehmen.
• Wer in einem Familienverbund lebt, darf natürlich auch direkt 

nebeneinandersitzen.
• Beim Betreten der Kirche und auch während des Gottesdienstes 

sind die Besucher verpflichtet eine medizinische Maske (d. h. 
„OP-Maske“) oder Masken mit dem Standard FFP2 (KN95, 
N95, CPA-Masken) zu tragen.

• Es werden keine Gesangbücher ausgeteilt, eigene Gesangbü-
cher dürfen mitgebracht werden. Wir werden die Liedtexte auf 
eine Leinwand projizieren, sodass jeder und jede die Texte vor 
Augen hat. Es darf jedoch nicht gesungen werden.

• Bis auf Weiteres feiern wir kürzere Gottesdienste.

Ev. Pfarramt, Sulzbacher Str. 34, Grab: 
Pfarrerin Ute von Brandenstein, Tel. 07192/900808
Ev. Gemeindebüro Großerlach/Grab, 
Stuttgarter Str. 21, Großerlach,
Inge Hermann, Pfarramtssekretärin, Tel. 07903/2238
Öffnungszeiten: Dienstag:  9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
  Donnerstag: 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats: 
Heinz-Walter Hermann, Tel. 07903/2232 
Kirchenpflege: 
Claudia Jocher, Im Biegel 12, Neufürstenhütte, Tel. 07903/7828
Mesnerin Großerlach: 
Julia Rossijkina, Tel. 0152/28989767
Mesner Grab: 
Tim von Brandenstein, Tel. 07192/900880

Vereinsnachrichten

FC Oberrot
FC Oberrot informiert.
Die Vereinsgaststätte ROTTAL-TREFF bietet 
TÄGLICH seit 1. März in der Zeit von 12.00 bis 
20.00 Uhr verschiedene Speisen zur Abholung 
an.
Bestellungen können ab 11.30 Uhr bis 19.00 Uhr 
unter Tel. 07977/8155 abgegeben werden. 

Folgende Speisen können zur Abholung (kein Lieferservice) be-
stellt werden:
- Pizzas aller Art
- Spaghetti Bolognese
- Gyros-Pita
- Bauernsalat 
- gemischter Salat
- Samstag zusätzlich Fleischküchle mit Pommes und Salat.

Die Speisekarte zur Abholung kann unter www.fc-oberrot.de ein-
gesehen werden.

Die Gaststätte darf NUR ZUR ABHOLUNG und NUR MIT me-
dizinischem MUND-NASEN-SCHUTZ betreten werden.
Nutzen Sie das Angebot. 
Hierdurch unterstützen Sie die Gastronomie in der sehr schwieri-
gen Situation. 
BLEIBEN SIE GESUND Eure Stella und Team

Forstbetriebsgemeinschaft  
Waldbauverein Oberrot

Forstpflanzen-Sammelbestellung 
Ab sofort können Forstpflanzen über die Forst-
betriebsgemeinschaft Oberrot bestellt werden.
Bitte telefonische Bestellung unter der Tel.-Nr. 272 
bis spätestens 15. März 2021!
Reinhard Lenk, Vorsitzender

Landjugend Oberrot
Liebe Unterstützer/-innen 
und Mitglieder der Landjugend
aufgrund der aktuellen Situation müssen wir un-
sere diesjährigen Dorfabend am 13. März 2021 
leider ausfallen lassen. Wir hoffen, unser Dorf-
abend kann nächstes Jahr wie gewohnt am  
2. Samstag im März stattfinden und würden uns 

sehr freuen, Sie alle an diesem Tag herzlich begrüßen zu dürfen. 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ihre Landjugend Oberrot

VdK-Ortsverband Rottal
Der Ortsverband informiert:  
Corona-Sonderregeln für ärztlich verordnete 
Leistungen verlängert 
Corona-Sonderregeln für ärztlich verordnete 
Leistungen gelten nun bis 31. März 2021. Ziel ist, 

direkte Arzt-Patienten-Kontakte möglichst gering zu halten. So 
kann eine Behandlung weiterhin auch per Video stattfinden, wenn 
dies aus therapeutischer Sicht möglich und der Patient einver-
standen ist. Dies gilt auch für Soziotherapie und psychiatrische 
häusliche Krankenpflege. Folgeverordnungen für häusliche Kran-
kenpflege, Hilfs- und Heilmittel dürfen weiter auch nach telefoni-
scher Anamnese ausgestellt werden. Voraussetzung ist, dass 
bereits zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare 
persönliche Untersuchung erfolgt ist. Die Verordnung kann per 
Post an Versicherte übermittelt werden. Gleiches gilt für Verord-
nungen von Krankentransporten und -fahrten. Heilmittel-Verord-
nungen bleiben auch dann gültig, wenn es zur Leistungsunter-
brechung von mehr als 14 Tagen kommt. Zudem können Ärzte 
Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege für bis zu 14 Tage 
rückwirkend verordnen. Alle vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) beschlossenen befristeten Sonderregeln im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie sind unter 
www.g-ba.de/sonderregelungen-corona im Internet.
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Was sonst noch interessiert

Stifterpreis „euRobi“ für Auszubildende  
in Baden-Württemberg – Coole Ideen sind gefragt!
Mit dem euRobi Stifterpreis zeichnet die Europäische Bewe-
gung Baden-Württemberg e. V. Auszubildende aus, die im 
Rahmen ihrer dualen Ausbildung einige Zeit im europäischen 
Ausland verbracht haben. 
Teilnahmeberechtigt sind Azubis, die sich in einer Ausbildung im 
dualen Ausbildungssystem in Baden-Württemberg befinden und 
zeitweise im europäischen Ausland gelebt, gelernt oder gearbei-
tet haben. Der Preis zeichnet Azubis aus, die Erfahrungsberichte 
gerne an andere weitergeben möchten. Aufgrund der Pandemie 
darf natürlich über Erfahrungen aus Vorgängerjahren berichtet 
werden. Verliehen werden drei Preise mit bis zu 1.000 € für einen 
Erfahrungsbericht als Einzel- oder Gruppenarbeit. Mitmachen 
lohnt sich also! Einsendeschluss ist der 31.10.2021.
Nähere Infos und die Teilnahmebedingungen unter 
https://eurobi.info. 

Kinderrechte  
können nicht auf 
morgen warten. 
Gibst Du mir recht?

rechtgeben.de

Sorgfältigen und zuverlässigen

Reinigungsmitarbeiter (m, w, d)
zur Reinigung unserer Büro- und Sozialräume ab sofort ge-
sucht wöchentlich für 10 Stunden (2-mal) auf 450-Euro-Basis.
Bewerbungen (per E-Mail) an bk@mcko.de.

Micronisierungs-Kontor Oberrot GmbH
Industriestraße 17, 74420 Oberrot

Walter Schmidgall
* 31.10.1930     † 02.02.2021

Herzlichen Dank
Wir danken von Herzen für die unfassbar große Anteilnahme. 

Vielen Dank für die lieben Worte, Anrufe, Karten, Geldge-
schenke, Blumen und fürs an uns denken. Dadurch wurde uns 
bewusst, dass er in vielen Herzen Spuren hinterlassen hat.

Wir nehmen Abschied in Liebe und dankbarer Erinnerung an 
die schöne Zeit, die wir mit ihm hatten:

Ewald und Angela Schmidgall
Karin und Knut Schmidt
Helga und Achim Fritz
mit allen Enkeln und Urenkeln

„Und immer sind da Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle,
die uns an dich erinnern werden“

Marhördt, im März 2021

Bei Ihnen im Ort am Do, 11.3.
  Gaildorf, ab 8.30 Uhr, Wochenmarkt    

  Sulzbach-Laufen, 13 Uhr
         am Dorfbrunnen beim Rathaus    

  Fichtenberg, 14.30 Uhr
         Ortsmitte/Tälestraße   

  Oberrot, 16 Uhr, vor Edeka Stengelin

in Digitalisierung und Bildung investieren 

auch Kleinunternehmen und das Handwerk
zukunftsfähig machen

regionale Landwirtschaft unterstützen

Umwelt bewahren durch
Forschung und Innovationen

beide Kliniken in Crailsheim
& Schwäbisch Hall stärken

fl exible Betreuungsangebote
in Kitas und Schulen

mehr Wohnraum schaff en

starke Polizei in unserer Region

Ehrenamt aufwerten 

Dafür stehe ich:

Anschließend bin ich in 
Ihrem Ort unterwegs.

Ihre Landtagskandidatin für den Wahlkreis 
Crailsheim, Gaildorf und Schwäbisch Hall

isabell-rathgeb.de   kontakt@isabell-rathgeb.de

ISABELL
RATHGEB

weitere Termine

auf meiner Homepage

Die Agentur für Arbeit informiert: 

Berufswahl - Kurzberatungen am 17. und 18. März
Home-Schooling und Kontaktbeschränkungen – in der Pandemie 
ist die Berufswahl eine große Herausforderung. Da persönliche 
Berufsberatungen im Moment nur im Ausnahmefall stattfinden 
können, hat die Arbeitsagentur ihre Online- und Telefonangebote 
stark ausgebaut. Ein zusätzliches Angebot gibt es in der bundes-
weiten „Woche der Ausbildung“. „Oft haben Jugendliche nur ein 
paar Fragen zu ihrem Weg ins Berufsleben. Dafür bieten wir ne-
ben der klassischen Berufsberatung auch Video-Kurzberatungen 
an“, erklärt Lisa John, Teamleiterin der Berufsberatung. 
Am 17. und 18. März jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr beantworten 
Berufsberaterinnen und Berufsberater Fragen rund um die Berufs-
wahl. Eine Anmeldung mit Angabe des Namens, des Wohnortes 
und der Schule ist per E-Mail unter SchwaebischHall.U25@ar-
beitsagentur.de möglich. Gerne können mit der Anmeldung schon 
Fragen gestellt oder das Thema des Anliegens genannt werden. 
Wer an den beiden Tagen nur eingeschränkt Zeit hat, teilt das am 
besten gleich mit. Das erleichtert die Planung. 



LANDTAGSWAHL 2021
Ich bitte Sie um Ihre Stimme zur Wahl in 
den Landtag am 14. März 2021.
Besonders Familien und Arbeitnehmer*innen 
liegen mir am Herzen! 
Konkret bedeutet das:
  kostenlose Kinderbetreuung vom 1. Tag.
  Eine gerechtere Schul- und Bildungs-

politik mit Chancen für alle Kinder. 
  Mehr günstigen Wohnraum. 
  Klimaschutz für alle, nicht nur für 

Besserverdiener.
  ÖPNV-Tickets für 1,- Euro pro Tag.
  Einsatz für jeden Arbeitsplatz.

Ihr Nikolaos „Nik“ Sakellariou
SPD-Landtagskandidat

DENKEN SIE DARAN: 

Sie können am 14. März 
nur ein Kreuz machen! 

Willkommen beim Team Rottal-Kochertal 
Kirchliche Sozialstation Gaildorf   

Der gemeinnützige Pfl egedienst Ihrer Gemeinde Tel. 07971 – 4216

www.sozialstation-gaildorf.de

Diakonie
Diakoniestation Blaufelden

Hilfe, die ins Haus kommt!

Der ambulante Pfl egedienst
Ihrer Gemeinde

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Beachten Sie beim Einkauf unsere Inserenten!


